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Art. 24 Überprüfung der Haftungshöchstbeträge 
1 Unbeschadet des Artikels 25 und vorbehältlich des Absatzes 2 werden die Haf-
tungshöchstbeträge nach den Artikeln 21, 22 und 23 vom Depositar nach jeweils 
fünf Jahren überprüft; die erste Überprüfung ist am Ende des fünften Jahres vorzu-
nehmen, das auf das Inkrafttreten dieses Übereinkommens folgt, oder, wenn das 
Übereinkommen nicht innerhalb von fünf Jahren ab dem Tag, an dem es erstmals 
zur Unterzeichnung aufliegt, in Kraft tritt, innerhalb des ersten Jahres nach Inkraft-
treten; der Überprüfung ist ein Inflationsfaktor zugrunde zu legen, welcher der 
kumulierten Inflationsrate seit der vorherigen Überprüfung oder, beim ersten Mal, 
seit Inkrafttreten des Übereinkommens entspricht. Die für die Bestimmung des 
Inflationsfaktors zu verwendende Inflationsrate ist der gewogene Mittelwert der 
jährlichen Zuwachs- oder Rückgangsraten der Verbraucherpreisindizes der Staaten, 
deren Währungen das in Artikel 23 Absatz 1 genannte Sonderziehungsrecht bilden. 
2 Ergibt die in Absatz 1 genannte Überprüfung, dass der Inflationsfaktor 10 Prozent 
übersteigt, so notifiziert der Depositar den Vertragsstaaten die angepassten Haf-
tungshöchstbeträge. Jede Anpassung tritt sechs Monate nach ihrer Notifikation an 
die Vertragsstaaten in Kraft. Teilt innerhalb von drei Monaten nach der Notifikation 
an die Vertragsstaaten eine Mehrheit der Vertragsstaaten ihre Ablehnung mit, so tritt 
die Anpassung nicht in Kraft; in diesem Fall unterbreitet der Depositar die Angele-
genheit einer Zusammenkunft der Vertragsstaaten. Der Depositar notifiziert allen 
Vertragsstaaten unverzüglich das Inkrafttreten jeder Anpassung. 
3 Unbeschadet des Absatzes 1 ist das in Absatz 2 genannte Verfahren auf Verlangen 
eines Drittels der Vertragsstaaten jederzeit anzuwenden, wenn der in Absatz 1 
genannte Inflationsfaktor seit der vorherigen Überprüfung oder, wenn eine solche 
nicht erfolgt ist, seit Inkrafttreten des Übereinkommens, 30 Prozent überstiegen hat. 
Weitere Überprüfungen nach dem in Absatz 1 beschriebenen Verfahren werden 
nach jeweils fünf Jahren vorgenommen, erstmals am Ende des fünften Jahres, das 
auf eine Überprüfung nach diesem Absatz folgt. 

Art. 25 Vereinbarungen über Haftungshöchstbeträge 
Ein Luftfrachtführer kann sich im Beförderungsvertrag höheren als die in diesem 
Übereinkommen vorgesehenen Haftungshöchstbeträgen unterwerfen oder auf Haf-
tungshöchstbeträge verzichten. 

Art. 26 Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen 
Jede Bestimmung des Beförderungsvertrags, durch welche die Haftung des Luft-
frachtführers ausgeschlossen oder der in diesem Übereinkommen festgesetzte Haf-
tungshöchstbetrag herabgesetzt werden soll, ist nichtig; ihre Nichtigkeit hat nicht die 
Nichtigkeit des gesamten Vertrags zur Folge; dieser unterliegt gleichwohl diesem 
Übereinkommen. 


